
220. Ergänzung - SMB1. NW. - (Stand 1. 4. 1994 = MB1. NW. Nr. 23 einschl.) 4. 3. 94 (3)

Anlage 2a 20510

Polizeipräsidium
Ort

Polizeipräsidium, Postfach, Postleitzahl, On
Ort, Dienststelle (evtl. Stempel)

Bitte hui allun Anfragen anuubun!
Tagebuch-Nr. / Vorgangs-Nr. Ihre Angelegenheit bearbeitet

Ermitdungsverfahren wegen

Telefon

Telefax

Datum

Vorladung zur erkennungs-
dienstlichen Behandlung
Sehr geehrte(r)

Zutreffendes ist angekreuzt bzw. ausgefüllt! |

hiermit ordne ich an:

Ihre
__ erkennungsdiensüiche

l Behandlung

Diese ist erforderlich

für die Zwecke
der Durchführung

_ des Strafverfahrens
| (581b 1 . Alternative StPO)

zur Feststellung
_ . der Identität

|(5l63bAbs. ISlPO)

die erkennungsdienstliche Bcha
Ihrer Tochter

, für die Zwecke
• des Erkennungsdienstes

(581b 2. Alternative StPO)

ndlung
Ihres Sohnes

* zur vorbeugenden
__ Bekämpfung von Straftaten

(814 Abs. 1 Nr. 2 PolG NW)

Ich bitte Sie,

hmich bei der oben näher bezeichneten Dienststelle 1 — . mich in Begleitung Ihrer Tochter / Ihres Sohnes aufzu-
aufzusuchen. | | suchen bzw. das Erscheinen zu veranlassen.

* Hinweis:
Bitte beachten Sie
die Rechtsbehelfs-
belehningaufder
Rückseite oder
Blatt 2.

Die erkennungsdienstliche Behandlung soll stattfinden
l am (dem l Raum

Uhr

Bitte beachten Sie die allgemeinen Hinweise auf der Rückseite oder Blatt 2 und bringen Sie folgendes mit:

l dieses Schreiben amtlichen Ausweis
mit Lichtbild h

J
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220. Ergänzung - SMB1. NW. - (Stand 1. 4. 1994 = MB1. NW. Nr. 23 einschl.)

Anlage 2b

Der Oberkreisdirektor
als Kreispolizeibehörde
Ort

Krcupolizcibehörde. Postfach. Pnstltittahl, Ort
Ort, Dienststelle (evtl. Stempel)

l i i t tu hui allun Ant'ranun unuuhun!
iTagebuch-Nr. / Vorgangs-Nr Ihre Angelegenheit bearbeitet

Ermittlungsverfahren wegen

Telefon

Telefax

Datum

Vorladung zur erkennungs-
dienstlichen Behandlung
Sehr geehrte(r)

Zutreffendes ist angekreuzt bzw. ausgefüllt! |

hiermit ordne ich an:

Ihre
__ erkennungsdienstliche

1 Behandlung

Diese ist erforderlich

für die Zwecke
der Durchführung

___ des Strafverfahrens
(58lb 1 . Alternative StPO)

/

zur Feststellung
__ der Identität

(5l63bAbs. 1 StPO)

die erkennungsdienstliche Beha
Ihrer Tochter

• für die Zwecke
__ des Erkennungsdienstes
^ (58lb 2. Alternative StPO)

ndlung
Ihres Sohnes

• zur vorbeugenden
_ Bekämpfung von Straftaten
US 14 Abs. 1 Nr. 2 PolG NW)

Ich bitte Sie,

hmich bei der oben näher bezeichneten Dienststelle l—, mich in Begleitung Ihrer Tochter / Ihres Sohnes aufzu-
aufzusuchen. | | suchen bzw. das Erscheinen zu veranlassen.

• Hinweis: t
Bitte beachten Si|
die Rechtsbehelfs-
belehrungaufder
Rückseite oder t
Blatt 2. J

Die erkennungsdienstliche Behandlung soll stattfinden
l am (dem l Raum

Uhr

Bitte beachten Sie die allgemeinen Hinweise auf der Rückseite oder Blatt 2 und bringen Sie folgendes mitr

i dieses Schreiben rTTI amtlichen Ausweis
lXI mit Lichtbild h



220. Ergänzung - SMB1. NW. - (Stand 1. 4. 1994 = MB1. NW. Nr. 23 einschl.)

Allgemeine Hinweise

4. 3. 94 (4)

Anlage 2c

Im Falle der Verhinderung (z. B. berufliche Gründe, Krankheit) bitte ich um rechtzeitige (telefonische) Mitteilung,
damit ein neuer Termin vereinbart werden fr»""
Ist die KrVKnmmffuKHptfKtlir: Behandlung Ihrer Tochter / Ihres Sohnes angeordnet, so steht es Ihnen frei, Ihr Kind
zu begleiten oder dessen Erscheinen zu veranlassen.
Sollten Sie oder Ihre Tochter/Ihr Sohn ohne ausreichenden Grund der Vorladung keine Folge leisten, werde ich diese
zwangsweise durchsetzen. Erfolgt die Vorladung für die Zwecke des Erkennungsdienstes oder zur vorbeugenden
Verbrechensbekämpfung, werde ich beim zuständigen Amtsgericht Ihre zwangsweise Vorführung beantragen, sobald
meine mit diesem Schreiben ergangene Anordnung unanfechtbar geworden ist.

Rechtsbehelfsbelehnmg (ieib2.A»«m«tt»StPO)
«ung von ttraMw (l 14 Ata. 1 Nr. 2 PoR/MW)

l l Die mit diesem Schreiben ergangene Anordnung Ihrer erkennungsdienstlichen Behandlung ist ein Verwaltungs-
akt gemäß § 35 Verwaltungsverfahrensgesetz NW, gegen den Sie gemäß der §§ 68 ff. Verwaltungsgerichtsord-
nung inngrtinlh eines Monats nach Zustellung dieses Schreibens Widerspruch erheben können. Der Widerspruch
ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der anordnenden Dienststelle oder der Bezirksregierung einzu-

Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, würde dieses
Verschulden Ihnen zugerechnet werden. Der Widerspruch hat grundsätzlich aufschiebende Wirkung.

Begründung (b*ging«n« IMtt, ftonm an

l l In Ihrem Fall ordne ich jedoch die sofortige Vollziehung der «riwMmim Behandlung gemäß § 80
Absatz 2 Satz 4 Verwaltungsgerichtsordnung an. Damit entfällt die aufschiebende Wirkung des Widerspruches.

Begründung (dl* «taug* VoaMhung Mg! kn «KindWM •Ort

Im Auftrag


